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l. Vorbemerkung zur Allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls gemäß
UVPG/LUVPG

Für bestimmte Vorhaben und Planungen ist nach dem UVPG (Gesetz über die Um-
weLtverträgLichkeitsprüfung vom 12. 02. 1990, zuletzt geändert durch das Gesetz vom
08. 09. 2017) bzw. nach dem LUVPG (Landesgesetz über die UmwettverträgLichkeits-
prüfung vom 13. 05. 2003, zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. 03. 2015) eine Um-
weLtverträgh'chkeitsprüfung vorgesehen. Die Feststellung der UVP-PfLicht erfolgt
anhand von Schwellenwerten. Anlage l zum LUVPG definiert für welche Vorhaben
anhand einer allgemeinen Vorprüfung des EinzelfalLes gemäß §6LUVPG die Ent-
Scheidung zu treffen ist, ob eine Umweltverträglichkei'tsprüfung als Teil des Bebau-
ungspLanverfahrens durchzuführen ist oder nicht. Die Durchführung und das Ergeb-
nis der Vorprüfung sind zu dokumentieren. Nach § 4 LUVPG ist von der zuständigen
Behörde festzustellen, ob für ein Vorhaben eine Verpflichtung zur Durchführung
einer Umweltverträgh'chkeitsprüfung (UVP) besteht.

Für den Bebauungsplan Nr. 47, 9. Änderung sind folgende Abschnitte gemäß Anla-
gel zu § 3 LUVPG anzuwenden:

Nr. | Vorhaben Spalte l l Spalte 2
h-

10 l Bau eines Einkaufszentrums, eines großflächigen
EinzeLhandelsbetriebes oder eines sonstigen groß-
flächigen Handelsbetriebs im Sinne des § 11 Abs. 3
Satz l der Baunutzungsverordnung innerhalb der im
Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB)
oder im Außenbereich (§ 35 BauGB) mit einer zuläs-
sigen GeschossfLächevon

,2
-4

10. 2 | 1200 m'bis weniger als 5000 m' A1

Im Bestand existiert an diesem Standort bereits ein großflächiger Einzethandelsbe-
trieb mit ca. 1.650 m2 Geschossfläche. Davon sind derzeit ca. 1.000 m2 als Verkaufs-
fläche genutzt. Durch die Bebauungsplanänderung und Erweiterung werden in
Summe maximal 3. 650 m2 Geschossfläche für zukünftig zwei Einzelhandelsbetriebe
zugelassen. Als Verkaufsflächen werden 1. 350 m2 für LebensmitteLeinzeLhandel und
700 m2 für nicht zentrenwirksamen Einzelhandel/Grenzhandel festgesetzt.

Der o. g. maßgebende Größenwert wird durch die Planänderung weiter angehoben,
so dass für die Änderung eine all emeine Vor rüfun des EinzelfaLLes notwendig
wird.

Aufgabe der Vorprüfung des EinzeLfalls ist es abzuschätzen, ob das Vorhaben erheb-
Liche nachteilige Umwettauswirkungen haben kann. Dies geschieht anhand der Kri-
terien der Anlage 2 zum LUVPG. Dabei geht es zum einen um eine Erfassung des Vor-
habens an dem vorgesehenen Standort (Nummern l und 2 der Kriterien), zum ande-
ren um eine Beurteilung der möglichen Auswirkungen (Nummer 3 der Kriterien) im

= allgemeine Vorprüfung des EinzeLfalLs: siehe § 6 Satz 2 LUVPG



Hinblick darauf, ob erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind.
Die Standortkriterien nach Nr. 2 der Anlage zum LUVPG beziehen sich zum einen auf
den Standort des Vorhabens selbst, zum anderen geht es hinsichtlich der Auswirkun-
gen eines Vorhabens vornehmlich um seinen Einwirkungsbereich.

Umweltauswirkungen sind zunächst aLLe Veränderungen der menschlichen Gesund-
heit oder der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit einzeL-
ner Bestandteile oder der Umwelt insgesamt, die von einem Vorhaben verursacht
werden können (vgl. dazu auch Nr. 0.3 UVPVwV). Die UmweLtauswirkungen können
kurz-, mittel- und langfristig auftreten, ständig oder vorübergehend vorhanden
sein, positiv oder negativ sein. Maßstäbe für die Bewertung der Umweltauswirkun-
gen des Vorhabens sind die gesetzlichen UmweLtanforderungen.

2. Grundzüge des Bebauungsplans

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 47, 9. Änderung wird bereits maßgeb-
Lich durch die bestehende Nutzung als Einzelhandelsstandort (Lidl) geprägt. Das
Gelände ist sowohl mit einem Gebäude für den Einzelhandelsmarkt als auch mit einer

großflächigen SteltpLatzanLage bebaut. Im Westen des Plangebietes befinden sich
derzeit noch drei Einfamilienhausgrundstücke, die für die Erweiterung des Einzet-
handeLsstandortes aufgegeben werden.

An den Rändern des Geltungsbereiches befinden sich Grünstrukturen bestehend aus
Einfamilienhausgärten und einer baumbestandenen Fläche. Am West- und Nordrand
verläuft ein Graben (Jordan). In der Umgebung sind weitere EinzeLhandelseinrich-
tungen, Gewerbebetriebe sowie das ZoLLamt ansässig.

Die Grundzüge des Bebauungsplans Nr. 47, 9. Änderung können wie folgt zusam-
mengefasst werden:

Art der baulichen Nutzun

Für die Baugebietsflächen werden die Nutzungsarten Sondergebiet "Großflächiger
EinzeLhandeL-Lebensmitteldiscountmärkte" (S01) und Sondergebiet "Nicht-
zentrenrelevante EinzelhandeLsbetriebe und GrenzhandeLsmärkte" (S02) festge-
setzt. Als Verkaufsflächen werden 1.350 m für LebensmitteLeinzeLhandel und
700 m2 für nicht zentrenwtrksamen EinzelhandeL/Grenzhandet festgesetzt.

Maß der baulichen Nutzun

Das Maß der baulichen Nutzung gemäß § 9 Abs. l Nr. l BauGB wird für die Baugebie-
te mit einer GrundflächenzahL (GRZ) von 0, 3 festgesetzt und damit für die Hauptan-
Lagen auf 30% der BaugrundstücksfLäche beschränkt. Nebenanlagen sind maximal
bis zu einer GRZ von 0, 8 (80%) zulässig.

Es wird ein Vollgeschoss zugelassen. Die Rrsthöhen werden festgesetzt. Sie liegen
bei maximal 16, 50 m bzw. 17, 50 m ÜNHN. Das entspricht Gebäudehöhen über GeLän-
de von maximal 8,30 m (Neubau) bzw. 9, 10 m (Bestandsgebäude).
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Überbaubare Fläche
Die überbaubaren bzw. nicht überbaubaren GrundstücksfLächen werden durch Bau-
grenzen sowie durch Umgrenzung von Flächen für NebenanLagen festgesetzt. Um
eine gewisse Flexibilität für die konkrete Planung der Gebäude zu erhalten, werden
etwas größere Baufensterals nach der bisherigen Planung erforderhch ausgewiesen.

Bauweise
Es gilt abweichende Bauweise mit GebäudeLängen über 50 m, die Baufenster schrän-
ken die Längenentwicklung jedoch auf maximal 75 m (S01) ein. Nach Norden ist für
das Abfangen der Geländehöhen zum Graben voraussichtlich eine Stützwand erfor-
derLich, hier gelten ebenfalls abweichende BauLängen.

Erschließun
Die äußere Erschließung erfolgt über den Sundweg. Die Zufahrt zum PLangebiet be-
findet sich gegenüber der Straßenmündung Industriestraße und wird beibehalten.
Sie dient sowohl dem Besucher- als auch dem AnLieferungsverkehr. Die innere Er-
Schließung erfolgt über die SteLLptatzanLage.

Re enwasser

Das auf den Dachflächen innerhalb der Baugebiete anfallende NiederschLagswasser
wird in die VorfLut eingeleitet. Teilweise ist eine RückhaLtung für eine gedrosselte
Abgabe in die Vorflut vorgesehen. Das auf den sonstigen befestigten Flächen der
Baugrundstücke anfallende Niederschlagswasser wird gereinigt und zur Versickerung
gebracht. Hier ist erforderlichenfaLLs ebenfalls eine Rückhaltung vorgesehen.

Grünstrukturen
Zwischen Sundweg und Baugebiet wird ein 5 m breiter Streifen, verteilt auf öffentii-
ehe und private Grünflächen, mit Erhalt von Straßenbäumen sowie Nachpflanzung
von straßenbegleitenden Bäumen festgesetzt. Im Bereich der nördlichen und östli-
chen Randflachen der Baugebiete werden bestehende Grün Strukturen sowie der Er-
halt von Bäumen gesichert. Auf der geplanten StellpLatzantage und am westlichen
Rand werden NeupfLanzungenvon Laubbäumen festgesetzt.



3. Abprüfung der Kriterien für die Vorprüfung des Ei'nzelfalls gemäß
Anlage 2 UVPG/LUVPG

l. Merkmale des Vorhabens

1. 1 Größe des Vorhabens

. Geltungsbereich: ca. 1,42 ha

. davon Bau ebietsflächen: ca. 1, 22 ha

. Typen des Gebietes: Sonstige Sondergebiete SOl "Großflächiger Einzelhan-
del-Lebensmitteldiscountmärkte" und S02 "Nicht-zentrenreLevante Einzel-
handelsbetriebe und GrenzhandeLsmärkte"

. zulässige Bebauung für Hauptanlagen GRZ 0,3; Gesamt-Versiegelung ein-
schließlich Nebenanlagen bis GRZ 0, 8;
S01 = Hauptanlagen ca. 2. 520 m2, zuzüglich Nebenantagen ca. 4. 210 m ;
S02 = Hauptanlagen ca. 1. 130 m2, zuzüglich NebenanLagen ca. 1. 890 m2.

. zulässige Verkaufsfläche:
S01=1.350m2;S02 =700 m2.

. Einschränkungen der Sortimente durch textliche Festsetzung.

. Grundstücksfreiflächen (20%): ca. 0, 24 ha

. Anpflanzungen: Erhalt von Baumpflanzungen im nördlichen und östlichen
Randbereich des Baugebietes; Anpflanzungen von Einzelbäumen aufgepLan-
ten Stellplätzen (S01, S02) und am westlichen Baugebietsrand (SOl).

. davon Verkehrsflächen: ca. 0, 15 ha(Sundweg)

. davon Grünflächen: ca. 0,05 ha

öffentliche Grünfläche (0,03 ha), private Grünfläche (0,02 ha)

1. 2 Nutzung und Gestaltung von Wasser, Boden, Natur und Landschaft

. Wasser: Nutzung des Grabens (Jordan) als Vorflutfür Niederschlagswasser;
keine Erhöhung der Einleitungen in die Vorflut über die im Bestand vorhan-
dene Einleitmenge hinaus; Rückhaltung und gedrosselte Abgabe bzw. Rück-
Haltung und Versickerung der durch Neuversiegelung verursachten erhöhten
Regenwasser-EinLeitmengen.

. Boden: Inanspruchnahme bisher unversiegelter Böden und dauerhafte Ver-
siegeLung durch geplante Bebauung und Vergrößerung derStellpLatzanLage;
bisher bebaut und versiegelt sind ca. 6. 200 m2; durch Neuversiegelung im
Umfang von ca. 3. 550 mz steigt die Gesamtversiegelung auf ca. 9. 750 m2.
Aufschüttungen, Abgrabungen sind voraussichtlich nicht erforderlich

. Natur: Verlust von Einfamilienhausgärten (Ziergärten), Reduzierung von
Vegetationsstrukturen einschließlich Baumfällungen; Sicherung der baum-
bestandenen Grundstücksfreiflächen nördlich des Bestandsgebäudes Einzel-
handel.

. Landschafts- und OrtsbiLd: Beibehaltung der Einzelhandels-/ Gewerbe-
gebietsprägung im Geltungsbereich und in der Umgebung; Erhalt von Stra-
ßenbäumen.
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1. 3 AbfalLerzeugung

Abfälle undAbwässerim Rahmen einer typischen EinzeLhandeLsnutzung;
keine besonderen Mengen oder Stoffe; Nutzung der normalen Abfall-/ Ab-
wasserentsorgung.

1.4 Umweltverschmutzung und Belästigungen

. Durch die Festsetzung von Sondergebieten für "Großflächigen Einzelhandel-
Lebensmitteldiscountmärkte" sowie "Nicht-zentrenreLevante EinzeLhandels-
betriebe und Grenzhandelsmärkte" steigt das Verkehrsaufkommen auf der
StellpLatzanlage. Mit einer wesentlichen Erhöhung der Beeinträchtigungen
durch Lärm, Geruch, Schadstoffe oder Emissionen anderer Art aus Verkehr im
Gebiet oder in der näheren Umgebung über das für ein Gewerbe-und EinzeL-
handelsgebiet typische Maß hinaus ist nicht zu rechnen. Wohn- oder sonstige
schutzbedürfüge Nutzungen sind nicht betroffen. Durch den Kauf der beste-
henden Einfamih'enhausgrundstücke und deren ÜberpLanung und Neubebau-
ung kann an dieser Stelle ein städtebaulicher Missstand gelöst werden.

1. 5 Unfallrisiko, insbesondere mit Blick auf verwendete Stoffe und Technologien

. Kein besonderes Risiko.

2. Standort des Vorhabens

Das PLangebiet liegttm südöstlichen Teil der Stadt HeiLigenhafen innerhalb
der Ortslage. Betroffen sind die Grundstücke Sundweg 101-113.

In der unmittelbaren Umgebung befinden sich weitere, teilweise großflächi-
ge Einzelhandelsmärkte, wie Discounter, Lebensrnittel-, Getränke- oderTier-
futtermärkte sowie Baustoffhandet und Gewerbebetriebe. Diese Nutzungen
stellen entsprechende Vorbelastungen für das Gebiet dar.

Die ökologische Empfindlichkeit des Gebietes, das durch das Vorhaben mög-
licherweise beeinträchtigt wird, wird wie folgt beurteilt:

2. 1 Bestehende Nutzung des Gebietes (Nutzungskriterien)

. Siedlun und ErhoLun

(betroffen nicht betroffen
Zur Zeit sind etwa 0, 45 ha des PLangebi'etes mit Einfamilienhäusern und Zier-
gärten bestanden. Sie werden überplant und als Teil des S01 als EinzeLhan-
deLsstandortentwickeLt. Dadurch wird ein städtebaulicher Missstand gelöst.
Das Gebiet erfüllt keine öffentlichen ErhoLungsfunktionen.

land- forst- und fischereiwirtschaftliche Nutzun

(betroffen / nicht betroffen)
Land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Nutzungen bestehen nicht.



sonsti e wirtschaftliche und öffentliche Nutzun en

(betroffen / nicht betroffen)
Zur Zeit sind bereits 0, 77 ha des Geltungsbereichs durch einen Einzelhan-
delsbetrieb genutzt. Die wirtschafth'che Nutzung des Standortes wird durch
die Planung verbessert. Öffentliche Nutzungen bestehen nicht.

Verkehr Ver- und Entsor un

(betroffen / nicht betroffen
In den Geltungsbereich einbezogen sindTeiLflächen derVerkehrsfläche
"Sundweg" (ca. 0, 15 ha). Ein Stichweg des Sundwegesin das Gebiet hinein,
der bisher das Grundstück Sundweg Nr. 105 erschließt, kann als öffentliche
VerkehrsfLäche aufgegeben werden. Flächen für Ver- und Entsorgung sind
nicht betroffen.

2. 2 Reichtum, Qualität und Regenerationsfähigkeit des Gebietes
(Qualitätskriterien)

* Oberflächen ewässer

(betroffen / nicht betroffen)
An den Geltungsbereich angrenzend befindet sich das Oberflächengewässer
eines Grabens (Jordan). Veränderungen des Grabens sind nicht vorgesehen.

. Grundwasser

(betroffen / nicht betroffen)
Im Bestand wird das auf den Dachflächen des Einzelhandelsbetriebes anfal-
[ende unbelastete Niederschtagswasser über eine befestigte Mulde direkt in
die Vorflut (Jordan) eingeleitet. Das Niederschlagswasser der befestigten
SteLLplatzfLächen wird im rückwärtigen Teil des Grundstückes über eine Versi-
ckerungsmuLde behandelt und in den Untergrund geleitet. Der Versicke-
rungsmulde ist ein Schacht mit als Tauchrohr ausgeführtem Auslaufvorge-
schaltet, damit im Schadensfall kein ÖL oder Benzin in die SickermuLde ge-
langt. Die Einfamilienhausgrundstücke entwässern oberflächi'g ohne Rück-
Haltung direkt in die angrenze VorfLut (Jordan).
Durch die Neuverstegelung kommt es zu einer Erhöhung der AbfLussrate im
Gebiet. Fürdi'e Neuplanung Liegt ein Entwässerungskonzeptvor, dass die
ordnungsgemäße Rückhaltung, Versickerung und Ableitung des Nieder-
schlagswassers unter Beibehaltung der bisherigen Einleitmengen in dieVor-
fLut (Jordan) vorsieht und Teil der Bauantragsuntertagen wird.

. Boden

(betroffen / nicht betroffen)
Die Böden im PLangebiet sind durch anthropogene Nutzung bereits verändert
(Hausgärten, Grundstücksfreiflächen). Durch die Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes kommt es zu einer NeuversiegeLung von Boden im Umfang von
ca. 3. 550 m2.
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. Klima Lufth iene Lärm

(betroffen / nicht betroffen)
Veränderungen des lokalen Kleinklimas sind aufgrund der Zunahme an ver-
siegelten Flächen nicht auszuschLießen, großräumige Auswirkungen sind je-
doch nicht wahrscheinlich. Es sind keine nachteiligen Auswirkungen durch
Lärm im Vergleich zur bereits bestehenden Situation zu erwarten. Durch die
Aufgabe der Wohnnutzung ist diese schutzbedürftige Nutzung zukünftig nicht
mehr betroffen.

Natur Tiere und Pflanzen

(betroffen / nicht betroffen)
Durch die Planung kommt es zu Inanspruchnahme und Verlust von Vegeta-
tionsflächen, insbesondere Hausgärten mit Zierrasen und teilweise älterem
Baumbestand. Die Hausgärten werden, auch aufgrund derverinselten Lage,
als Flächen mit allgemeiner Bedeutung für den Biotop- und Artenschutz ein-
geschätzt. Die Artenschutzthematik wird durch einen Fach beitrag im Rahmen
des Bebauungsplans abgearbeitet.

. Landschafts- und Ortsbild

([betroffenj/ nicht betroffen)
Der Standort ist bereits großflächig durch die Bebauung mit einem Discount-
Markt sowie durch Einfamilienhausbebauung geprägt. In der unmittelbaren
Umgebung befinden sich weitere, teilweise großflächige EinzeLhandeLsmärk-
te, wie Discounter, Lebensrnittel-, Getränke- oderTierfuttermärkte, Baustoff-
Handel und Gewerbebetriebe. Der Standort besitzt keine für das Orts- und
Landschaftsbild besonders wertvollen Merkmale. Die wenigen, vorhandenen
prägenden Baumbestände auf der Nordseite der Straße Sundweg werden er-
halten. Gleiches gilt für die Baumbestände nördlich des bestehenden Dis-
count-Marktes. Der Verlust von Einzelbäumen wird im Gebiet durch Pflanz-
festsetzungen auf der geplanten Stellplatzanlage ersetzt.

. ErhoLun snutzun

(betroffen / nicht betroffen)
Eine öffentliche ErhoLungsnutzungistim Gebiet nicht vorhanden. Diepriva-
ten Gärten entfallen mit der Überplanung der Einfamilienhausbebauung.

2. 3 Belastbarkeit der Schutzgüter unter besonderer Berücksichtigung folgender
Gebiete und von Art und Umfang des ihnen jeweils zugewiesenen Schutzes
(Schutzkriterien)

2.3. 1 Natura 2000-Gebiete nach § 7 Abs. l Nr. 8 BNatSchG
betroffen / nicht betroffen

2. 3. 2 Naturschutzgebiete nach § 23 BNatSchG und § 13 LNatSchG ei'nschLießlich
einstweilig sichergestellter Naturschutzgebiete gemäß § 22 Abs. 3 BNatSchG
und § 12 Abs. 3 LNatSchG
betroffen / nicht betroffen



2. 3. 3 NationaLparke und Nationale Naturmonumente nach § 24 BNatSchG
betroffen/ icht betroffen

2.3.4 Biosphärenreservate und Landschaftsschutzgebiete gemäß den §§ 25 und
26 BNatSchG und den §§ 14 und 15 LNatSchG einschließlich einstweilig si-
chergesteLLter Landschaftsschutzgebiete gemäß § 22 Abs. 3 BNatschG und
§ 12 Abs. 3 LNatSchG
betroffen/ icht betroffen

2.3.5 Naturparke gemäß § 27 BNatSchG und § 16 LNatSchG
betroffen / icht betroffen

2. 3. 6 Naturdenkmäler nach § 28 BNatSchG und § 17 LNatSchG
betroffen / icht betroffen

2.3.7 geschützte Landschaftsbestandteile, einschließlich Alleen, nach
§ 29 BNatSchG und § 18 LNatSchG
betroffen / icht betroffen

2. 3. 8 gesetzlich geschützte Biotope nach §30 BNatSchG und § 21 LNatSchG
betroffen / icht betroffen

2. 3. 9 Wasserschutzgebiete nach § 51 WHG, Heilqueltenschutzgebiete nach § 53
Abs. 4 WHG, Risikogebiete nach § 73 Abs. l WHG sowie Uberschwemmungs-
gebiete nach § 76 WHG und § 57 Landeswassergesetz
betroffen/ icht betroffen

2. 3. 10 Gebiete, in denen die in den Gemeinschaftsvorschriften festgelegten Um-
weLtqualitätsnormen bereits überschritten sind
betroffen / icht betroffen

2. 3. 11 Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, insbesondere Zentrale Orte im Sinne
des § 2 Abs. 2 Nr. 2 des Raumordnungsgesetzes
betroffen / icht betroffen

2. 3. 12 Kulturdenkmale im Sinne des § l Abs. 2 des Denkmalschutzgesetzes, Denk-
malbereiche im Sinne des § l Abs. 3 des Denkmalschutzgesetzes, die Umge-
bung von Kulturdenkmalen oder Denkmalbereichen und Grabungsschutzge-
biete im Sinne des § 20 des Denkmalschutzgesetzes
betroffen / icht betroffen
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3. Merkmale der möglichen Auswirkungen

Die möglichen erheblichen Auswirkungen des Vorhabens sind anhand der un-
terden Nrn. l. und 2. aufgeführten Kriterien zu beurteilen; insbesondere ist
Folgendem Rechnung zu tragen:

3. 1 Ausmaß der Auswirkungen (geographisches Gebiet, betroffene Bevölkerung)

hoch/mittet/[gering]
Betroffen sind die Bewohner der Einfamilienhausgrundstücke, die überplant
und umgenutzt werden. DerGrundstücksverkaufan den Vorhabenträgerist
bereits erfolgt.

3. 2 Etwaiger grenzüberschreitender Charakter der Auswirkungen

betroffen/ icht betroffen
Grenzüberschreitende Auswirkungen sind nicht zu erwarten.

3. 3 Schwere und Komplexität der Auswirkungen
. Mensch

hoch/mittel/[gering)
Es verbleiben nach Umsetzung der Planung keine erheblich Auswirkungen auf
das Schutzgut Mensch. Durch die bestehende Nutzung für Einzelhandel sind
Beeinträchtigungen durch Lärm und Verkehr (Besucher und Anlieferung) be-
reits vorhanden. Sie verursachen derzeit vor allem Störungen fürdi'eim Ge-
biet noch vorhandene Wohnnutzung. Belästigungen durch Geruch, Schad-
Stoffe oder Emissionen anderer Art tretenim Gebiet und in der Umgebung
nicht hervor. Durch den Kauf der bestehenden EinfamiLienhausgrundstücke,
deren ÜberpLanung und Neubebauung wird die Wohnnutzung im Gebiet auf-
gegeben und kanii an dieser Stelle ein städtebaulicher Missstand gelöst wer-
den.

Tiere und Pflanzen

hoch/mitteL/[gering
Mit der Planung innerhalb eines bestehenden Einzelhandels- und Gewerbe-
gebietes gehen siedlungstypische Biotope verloren. Es sind jedoch keine Ver-
Lüste von besonders wertvollen Lebensräumen damit verbunden. Baumbe-
stände werden in Teilen erhalten, Baumfällungen durch NeupfLanzungen
ausgeglichen. Der Verlust der Hausgärten stellt eine Beeinträchtigung durch
Habitatverlustfür potenzielL vorkommende Tierarten dar. Aufgrund der Klein-
flächigkeit, der Vorbelastung durch Gebäude, Zuwege und Zufahrten, Stell-
platzflächen und gärtnerische Ziern utzung wird dieser Verlust aber als nicht
erheblich eingeschätzt.

Im Bebauungsplan werden die Belange des gesetzlichen Artenschutzes auf
Grundlage des erstellten Artenschutzfachbei'trages so geregelt, dass keine
erheblichen Auswirkungen auf Tiere verbleiben.



Boden Wasser

hoch / mittet/|gerin<
Es verbleiben nach Umsetzung der Planung nur geringe negative Auswirkun-
gen auf die Schutzgüter Boden undWasser. Auf Grund der Vorbelastungen
des Standortes durch Gebäude, Zuwege und Zufahrten, Stetlplatzan lagen und
gärtnerische Ziernutzung wird die geringe Neuversiegetung am Standort als
nicht erheblich beurteilt. Im Zuge des Bauantragsverfahrens wird der ord-
nungsgemäße Umgang mit dem anfallenden Niederschlagswassersicherge-
stellt.

Luft Klima

hoch / mittel / |gering|
Es verbleiben nach Umsetzung der Planung keine erheblichen Auswirkungen
auf das Schutzgut Luft, Klima.

Landschaft

hoch/mittel/lgerin»
Es verbleiben nach Umsetzung der Planung keine erheblichen Auswirkungen
auf das Schutzgut Landschaft. Der Geltungsbereich und sein Umfeld sind in
hohem Maß baulich und gewerblich vorgeprägt.

ErhoLun

hoch/mittel/lgerini
Eine öffentliche Erholungsnutzungistim Bestand nicht vorhanden. Esver-
bleiben nach Umsetzung der Planung keine erheblichen Auswirkungen auf
das Schutzgut Erholung.

Kultur üter sonsti eSach üter

hoch/mittet/|gerin<
Es verbleiben nach Umsetzung der Planung keine erheblichen Auswirkungen
auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter, da nicht vorhanden.

Wechselwirkun en zwischen den vor enanntenSach ütern

erheblich / nicht erheblich
Es sind keine erheblichen Wechselwirkungen, die über die beschriebenen
Auswirkungen hinausgehen, zu erwarten.

3. 4 WahrscheinLichkeitvon Auswirkungen

Die beschriebenen Auswirkungen sind mit Umsetzung der Planung definitiv
zu erwarten.

3. 5 Dauer, Häufigkeit und Reversibilität der Auswirkungen

Die Auswirkungen sind dauerhaft und nicht umkehrbar
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4. Ergebnis der Vorprüfung

Insgesamt sieht der Bebauungsplan Nr. 47, 9. Änderung die Vergrößerung eines
vorhandenen EinzeLhandelsstandortes unter Uberplanung einer kleinflächigen
Einfamilienhausbebauung vor. Das PLangebi'et liegt in einem größeren Gewerbe-
gebiet. Das Vorhaben hat überwiegend keine erheblich negativen Auswirkungen.
Für die Schutzgüter Tiere und Pflanzen sowie Boden sind geringe negative Aus-
Wirkungen durch Verlust von Vegetation und Neuversiegelung gegeben. Diese
werden auf Grund der Vorbelastung des Gebietes und der KLeinfläcMgkeit als nicht
erheblich beurteilt. Durch den Kauf und die Überplanung der bestehenden Einfa-
milienhausbebauung wird ein städtebaulicher Missstand gelöst.

Die Abprüfung der Kriterien für die Vorprüfung des Einzelfalls gemäß
Anla e 2 LUVPG ergibt aus fachlicher Sicht, dass die Erarbeitung einer
UVP nicht erforderlich ist.
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